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Bericht aus der letzten öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 22.02.2021 
Bürgerfragestunde 
Aus der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt. 
  
Protokollgenehmigung 
Der Gemeinderat genehmigte die Protokolle der öffentlichen 
Sitzungen vom 18.01.2021 und 25.01.2021. 
  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht-öffentlichen 
Sitzung 
Bürgermeisterin Wieland gab folgende Beschlüsse aus der letz-
ten nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2021 
bekannt: 
•  Der Gemeinderat hat einem Stundungsantrag mit Raten-

zahlung zugestimmt. 
  
Außerdem hat der Gemeinderat per Umlaufbeschluss den 
Verkauf des Bauplatzes Flst. 201/24, Rosenstraße 17 im Bau-
gebiet „Waldenäcker“ in Hürbel beschlossen. 
  
Bausachen 
a)  Abbruch einer bestehenden Lagerhalle und Neubau von 
einem Lagerraum für Fertigprodukte und Plattenmateria-
lien mit Zuschnitt inkl. Büro und Sozialräume, Flst. 38 und 
764/1, Schönebürger Straße, Gemarkung Hürbel 
a) Der Gemeinderat erteilte einstimmig das gemeindliche 
Einvernehmen. 
  
Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021  
Nach der öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanes für 
2021 in der Sitzung am 18.01.2021 wurden die vom Gemein-
derat vorgebrachten Wünsche eingearbeitet. Der überarbeitete 
Plan wurde nochmals vorgestellt und Fragen des Gemeinde-
rats wurden beantwortet. 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung so-
wie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlos-
sen. Sie sind der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Breitbandausbau der „weißen Flecken“ im Rahmen des 
Bundesförderprogrammes - Vertragsabschluss mit der 
Stadt Ochsenhausen  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.03.2020 be-
schlossen, einen Zuschussantrag nach dem Bundesförde-
rungsprogramm für den Breitbandausbau der „weißen Fle-
cken“ zu stellen. Bereits im Februar 2020 hat Herr Burger 
von Geo Data bei der Vorstellung der Ausbaukosten darauf 
hingewiesen, dass für die Bereiche in der Nähe bzw. direkt an 
der Gemarkungsgrenze auch eine Kooperation mit den Nach-
bargemeinden geprüft werden sollte. Nach seiner Auffassung 
wäre es äußerst sinnvoll, das Gebäude Laubacher Täle 1 auf 
Gemarkung Ochsenhausen aus dem Antrag der Stadt Och-
senhausen herauszunehmen und in den Antrag der Gemein-
de Gutenzell-Hürbel zu integrieren, um es über die Gemeinde 
Gutenzell-Hürbel zu erschließen. Für den Bereich Freyberg 
wäre eine Erschließung von Reinstetten aus denkbar, da die 
Trassenführung von Reinstetten aus je nach genauer, gewähl-
ter Führung voraussichtlich ca. 300 Meter kürzer ausfallen 
könnte als von der Mahlmühle aus wie bisher berücksichtigt. 
Ein entsprechender Mustervertrag für eine solche kommunale 
Zusammenarbeit wurde seitens des Landkreises inzwischen 
erstellt und von der Stadt Ochsenhausen für die Bereiche 
Laubacher Täle und Freyberg angepasst. Die Verträge sehen 
vor, dass der Bereich Laubacher Täle auf der Gemarkung der 
Stadt Ochsenhausen von der Gemeinde Gutenzell-Hürbel 
aus erschlossen wird und daher bei der Gemeinde Guten-
zell-Hürbel in den Förderantrag aufgenommen wird. Der Be-
reich Freyberg wird hingegen in den Förderantrag der Stadt 
Ochsenhausen aufgenommen. 
Für die Weiterführung der Trasse im Bereich Laubacher Täle 
entstehen der Gemeinde Gutenzell-Hürbel keine weiteren 
Kosten, da diese von der Stadt Ochsenhausen übernommen 
werden. 
Für den Bereich Freyberg würden sich die Anschlusskosten 
gegenüber der Grobkostenschätzung vom Februar 2020 um 
rund 56.000 Euro verringern. Der Eigenanteil würde sich um 
rund 6.000 Euro verringern. 
Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel hat derzeit noch keine Zu-
sage für die Landesförderung. Nach Aussage des Landtags-
büros von Herrn Dörflinger kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass das Land die Kommunen nicht im Stich lässt 
und in absehbarer Zeit mit einer Förderzusage zu rechnen ist. 
Der Gemeinderat hat den Inhalt der Vertragsentwürfe zwischen 
der Stadt Ochsenhausen und der Gemeinde Gutenzell-Hürbel 
zur Kenntnis genommen und entsprechend zugestimmt unter 
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dem Vorbehalt, dass der Landeszuschuss bewilligt wird. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, die Verträge mit der Stadt Och-
senhausen abzuschließen. Außerdem sollen im Vertrag noch 
redaktionelle Änderungen vorgenommen werden. 
Verschiedenes 
Betreuungsgebühren Grundschule 
Bürgermeisterin Wieland teilte mit, dass die Gebühren für 
die Betreuung an der Grundschule für Januar normalerwei-
se demnächst abgerechnet werden würden. Da inzwischen 
vom Land angekündigt wurde, dass die Kommunen 80 % der 
Kosten erstattet bekommen, werden die Gebühren für Januar 
im Moment ausgesetzt. Es wird nur die Notbetreuung abge-
rechnet. Sobald eine endgültige Zusage vom Land erfolgt ist, 
wird der Punkt auf die Tagesordnung einer Gemeinderatsit-
zung genommen, damit der Gemeinderat abschließend über 
den Erlass der Beiträge für Kindergarten und Betreuung an 
der Grundschule entscheiden kann. 

Abgabe von Baugesuchen für die nächste 
Gemeinderatssitzung 
Zur Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei Sitzungen 
des Gemeinderates kann die Gemeinde Gutenzell-Hürbel 

nur Baugesuche berücksichtigen, welche vollständig in Pa-
pierform und rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung einge-
gangen sind. 
Spätester Abgabetermin für die nächste Sitzung am Montag, 
22.03.2021, ist Montag, 08.03.2021 um 12:00 Uhr! 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Nachforderungen 
von Unterlagen, Abklärung von Sachverhalten und ähnliches, 
die Behandlung des Baugesuchs im Gemeinderat auf eine 
nachfolgende Sitzung verschoben werden kann. 
Wir bitten um Beachtung!

Kehrmaschine – Frühjahrsreinigung 
Am Montag, 29.03.2021 und am Dienstag, 30.03.2021 
findet die Frühjahrsreinigung der Straßen durch eine Kehr-
maschine statt. 
Die Anlieger werden gebeten, während dieser Zeit 
auf den Straßen keine Fahrzeuge abzustellen 
und im Vorfeld die Gehwege zu reinigen. 
Mit der dringenden Bitte um Beachtung!
Die Gemeindeverwaltung 

Für Notfälle 
Feuerwehr/ Rettungsdienst oder Notarzt 112 oder 19222
Polizei 110
Krankentransporte (07351) 19222

Arzt
Bitte beachten Sie, dass die ärztlichen Bereitschaftsdienste von 
der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert und im Krankenhaus 
Biberach (Sana Kliniken, Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach) 
durchgeführt werden.

Allgemeiner Notfalldienst:
Tel. 116 117  
(zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes)
Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8:00-22:00 Uhr.
Kreisklinik Biberach, Ziegelhausstr. 50 in 88400 Biberach an der Riß

Achtung: Ab sofort werden alle ärztlichen Bereitschaftsdienste 
über die Telefonnummer 116 117 vermittelt.
Dazu gehören:
Kinderärztlicher Notdienst
Augenärztlicher Notdienst

Bestattungen
Bestattungsinstitut Christian Streidt GmbH, Illertissen
Telefonnummer: (07303) 3303

Apothekennotdienst
dienstbereit rund um die Uhr-Dienstwechsel 8.30 Uhr
Freitag, 05.03.2021 bis Donnerstag, 11.03.2021 
05.03.2021 Apotheke im Umlachtal Eberhardzell 
06.03.2021 Sonnen-Apotheke Biberach 
07.03.2021 Schloss-Apotheke Warthausen 
08.03.2021 Fünf-Linden-Apotheke Biberach 
09.03.2021 Kloster-Apotheke Ochsenhausen 
10.03.2021 Stadt-Apotheke Biberach 
11.03.2021 Apotheke Waniek Ummendorf 

Wochenenddienst der Sozialstation
Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
Bereich Ochsenhausen (Für die Gemeinden Erlenmoos und 
Gutenzell-Hürbel sowie die Stadt Ochsenhausen) 
Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen
Tel.: (07352) 923011

Alten- und Krankenpflege 
24-Stunden-Rufbereitschaft 
Tel.: (07352) 923000

Betreuungsgruppe Silberperlen 
Katholisches Gemeindehaus Reinstetten 
Tel.: (07352) 923017

Haus- und Familienpflege
Tel.: (07352) 923033

Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr 
Tel.: (0800) 1110111 oder (0800) 1110222.

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Rottum-Rot-Iller
Informationen unter Tel: (0800) 400 200 5 (kostenfrei)

Haushaltshilfe, Dorfhilfe und Familienpflege
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller .V. in Ochsenhausen
Telefon (07352) 923033.    
Mobile Krankenpflege Schwendi, Lerch
24 Stunden erreichbar: (07353) 9839639

Arbeiter-Samariter-Bund
Essen auf Rädern (07353) 9844 - 0

Ambulanter Pflegedienst Erolzheim 
Die Zieglerschen Süd 
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim 
07354-9376-310, 0151-0151-18236740 
Ansprechpartner Gabriele Didovic

-Angaben ohne Gewähr-
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Breitbanderschließung 
Verlegung einer Backbone-Leitung durch die Gemeinde;  
Meldung von Baumängeln entlang der Trasse 
Die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG hat im Frühjahr 
bzw. Sommer des vergangenen Jahres eine sogenannte Back-
bone-Leitung in unserer Gemeinde verlegt. Diese Leitung ist 
gewissermaßen das überörtliche Glasfasernetz, das die ein-
zelnen Gemeinden in Landkreis untereinander mit schnellen 
Breitband versorgt. Teils wurden hierfür Spülbohrungen durch-
geführt, teils wurde die Leitung in einem offenen Graben ver-
legt. Auftraggeber war hier der Landkreis Biberach. 
In den kommenden Tagen soll zwischen der Gemeinde Gu-
tenzell-Hürbel und der Firma Leonhard Weiss die Abnahme 
der ausgeführten Bauarbeiten erfolgen. An diesem Termin 
können alle noch vorhandenen Mängel aufgeführt und in dem 
Protokoll festgehalten werden. 
Wir bitten daher alle Anlieger der oben beschriebenen Back-
bone-Trasse sich bis spätestens Sonntag, 21. März 2021 auf 
dem Bürgermeisteramt zu melden, bei denen noch irgendwel-
che Mängel entlang des Grundstückes, auf dem Gehweg oder 
in sonst einer Form vorhanden sind. Nur so können diese bei 
der Baufirma angezeigt und eine Lösung gefunden werden. 
Bitte melden Sie sich wie folgt: 
• E-Mail: info@gutenzell-huerbel.de 
• Telefon: 07352 9235-0 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Ihr Bürgermeisteramt 

Öffentliche Bekanntmachung 
Landratsamt Biberach 

Änderung der Satzung  
des Wasserverbands Rottumtal 
Der Wasserverband Rottumtal hat in der Verbandsversamm-
lung am 12.11.2020 verschiedene Satzungsänderungen be-
schlossen. 
Die Satzungsänderungen wurden vom Landratsamt gem. § 58 
Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) am 24.02.2021 
genehmigt. 
Die Satzungsänderungen betreffen die Präambel sowie die §§ 
1, 2, 21 und 23 der Satzung vom 28.10.1998. Diese haben 
künftig folgenden Wortlaut: 

Präambel 
Der Wasser- und Bodenverband Rottumtal wurde im Jahr 
1969 zwischen den damals selbständigen Gemeinden des 

heutigen Verbandsgebiets gebildet, um nach den damaligen 
Richtlinien aus dem Wasserwirtschaftsfond Beihilfen zum 
Ausbau und zur Verbesserung von Gewässern zu erhalten. 
Seine Aufgabe bestand in der Unterhaltung und dem Ausbau 
der Rottum und ihrer Nebengewässer. Es war ein Verband im 
Sinne der ersten Verordnung über Wasser- und Bodenverbän-
de vom 03.09.1937. 
Die Verbandssatzung vom 06.08.1969 mit Änderungen wurde 
am 28.10.1998 an die Rechtslage angepasst. 
Mit der vorliegenden Neufassung 2020 wurden die Hochwas-
serschutzplanungen an Dürnach und Saubach zu berücksich-
tigt: Die Kosten für Unterhaltung und Maßnahmen am beste-
henden Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Goppertshofen 
sollen wie bisher umgelegt werden. 
Die Investitionskosten für die neu geplanten HRBs an Dür-
nach und Saubach sollen auf die dortigen Anlieger Ochsen-
hausen, Biberach, Maselheim, Mietingen und Laupheim, und 
zwar entsprechend der jeweiligen Einzugsgebiete und deren 
Einwohner umgelegt werden. 
Die Verwaltungsumlage tragen die Kommunen wie bisher 
möglichst entsprechend der Vorteile durch den Wasserver-
band. Die Anzahl der jeweils fertiggestellten HRBs bildet da-
für die Grundlage. 
  

§1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet 

(1)  Der Verband führt den Namen „Wasserverband Rottumtal“ 
zur Unterhaltung und zum Ausbau der Rottum und ihrer 
Nebengewässer. Er hat seinen Sitz in Ochsenhausen. Ab 
dem 01.01.2022 hat er seinen Sitz in Mietingen. 

(2)  Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne 
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz) vom 12.02.1991 geändert durch Art. 1 
Wasserverbandsänderungsgesetz vom 15.05.2002 (BGBl. 
S. 1578). 

(3)  Das Verbandsgebiet umfasst die in der Anlage beschriebe-
nen Gewässer und Uferbereiche im gesamten Einzugsge-
biet der Westernach, insbesondere mit Rottum, Dürnach 
und Saubach. 

(4)  Der Verband führt ein Dienstsiegel mit dem kleinen Lan-
deswappen und der Umschrift „Wasserverband Rottumtal 
Sitz Ochsenhausen“, ab 01.01.2022 mit der Umschrift 
„Wasserverband Rottumtal Sitz Mietingen“. 

§ 2 
Aufgaben 

Die Verbandsaufgabe ist der Hochwasserschutz, insbeson-
dere der Bau und die Unterhaltung von Hochwasserrückhal-
tebecken. 

Hinweise zur Landtagswahl unter Pandemiebedingungen 
Trotz der Pandemie werden am Wahltag, 14.03.2021 die Wahllokale geöffnet sein, und zwar von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass sich der Wahlraum in Gutenzell in der Mehrzweckhalle im Laubacher Weg 4 befindet. 
In Hürbel wird im Wahlraum im Gemeindehaus, Huggenlaubacher Weg 6/1 gewählt. 

In beiden Wahllokalen werden die Hygieneanforderungen eingehalten, insbesondere werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

Bite beachten Sie folgende Regeln: 
-  Bringen Sie Ihre medizinische Maske oder FFP2-Maske mit, ebenso, wenn möglich, Ihren eigenen Kugelschreiber. 
-  Die Abstandsregeln (1,5 m) gelten im Wahlraum und davor, etwa beim Schlangestehen. Die Husten- und Niesetikette ist 

einzuhalten. 
-  Beim Betreten des Wahllokals müssen die Hände desinfiziert werden. 

Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die 
-  in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch 

nicht 10 Tage vergangen sind. 
-  typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- 

oder Geruchssinns, aufweisen.
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§ 21 
Beitragsverhältnis 

(1)  Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder im Verhältnis 
der Vorteile, die sie von der Aufgabe des Verbandes haben 
und der Lasten, die der Verband auf sich nimmt. 

(2)  Es wird eine allgemeine Verwaltungsumlage erhoben, in 
der die nicht besonders zuordenbaren Kosten des Ver-
bands, z.B. Personal, EDV und Bekanntmachungskosten 
enthalten sind. 

  Die Summe dieser Kosten wird zunächst geteilt durch die 
Anzahl der jeweils bestehenden Becken, dies ergibt Teile 
der Verwaltungsumlage. 

  Ein Teil (HRB Goppertshofen) wird nach 41.020 Flusskilo-
metern auf die Mitglieder analog Abs. 3 verteilt. 

  Die übrigen Teile (nach Anzahl der an Dürnach und Sau-
bach gebauten HRBs) werden nach dem in Abs. 4 aufge-
führten Kostenschlüssel auf die Mitglieder verteilt. 

(3)   Die Umlagen werden ansonsten für die Rottum nach dem 
Beitragsmaßstab Flusskilometer erhoben. Es gelten die 
Flusskilometer, die den einzelnen Verbandsmitgliedern 
zuzuordnen sind: 

 a)  Umlage für die Unterhaltung des HRB Goppertshofen 
aus 41,020 Flusskilometern 

 b)  Vermögensumlage für die Rottum aus 41,020 Flusski-
lometern 

(4)  Die Umlagen werden ansonsten für Dürnach und Saubach 
nach dem Beitragsmaßstab erhoben, der sich aus der 
Mittelung von Einzugsgebieten und Einwohnern ergibt. Es 
gelten die für die einzelnen Verbandsmitglieder folgende 
Anteile für den Bau und die Unterhaltung von Hochwas-
serrückhaltebecken an Dürnach und Saubach: 

 
Laupheim, nur Einzugsgebiet Dürnachhöfe 4,2 %
Mietingen, nur Einzugsgebiet Baltringen 13,5 % 
Maselheim gesamt 44,7 % 
Biberach nur  EZG Ringschnait und Bronnen 18,2 %
Ochsenhausen nur EZG Wennedach und Mittelbuch 19,4 % 
  
(5)  Der Verwaltungsaufwand bei Ausbauvorhaben wird der 

jeweiligen Baumaßnahme zugeschlagen. 
  

§ 23 
Bekanntmachungen 

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen werden, soweit keine son-
dergesetzlichen Bestimmungen bestehen, durch Bereitstel-
lung im Internet auf der Homepage der Stadt Ochsenhau-
sen unter www.ochsenhausen.de, ab 01.01.2022 auf der 
Homepage der Gemeinde Mietingen unter www.mietingen.
de durchgeführt. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag 
der Bereitstellung. 

(2)  Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus 
Ochsenhausen, Marktplatz 1, ab 01.01.2022 im Rathaus 
Mietingen, zu den dort üblichen Öffnungszeiten kostenlos 
eingesehen werden und sind dort gegen Kostenerstattung 
als Ausdruck zu erhalten. Unter Angabe der Bezugsadres-
se werden Ausdrucke der öffentlichen Bekanntmachungen 
gegen Kostenerstattung zugesandt.“ 

Diese Satzungsänderungen treten am Tage nach der Bekannt-
machung in allen Verbandsgemeinden in Kraft. 
Landratsamt Biberach 
Wasserwirtschaftsamt 

25.02.2021 

gez. 
Jürgen Nagler 
Amtsleiter 

Gemeindekontakte
Frau Wieland
Bürgermeisterin
Telefon: (07352) 9235-15
E-Mail: wieland@gutenzell-huerbel.de

Frau Denzel
Hauptamt, Standesamt, Bauangelegenheiten
Telefon: (07352) 9235-13
E-Mail: denzel@gutenzell-huerbel.de

Frau Ali-Rezai
Bürgerbüro, Wasser- und Abwassergebühren
Telefon: (07352) 9235-14
E-Mail: ali-rezai@gutenzell-huerbel.de

Frau Hoffmann
Sekretariat, Sachbearbeitung Hauptamt, Amtsblatt
Telefon: (07352) 9235-0
E-Mail: hoffmann@gutenzell-huerbel.de

Herr Jerg
Kämmerei
Telefon: (07352) 9235-12
E-Mail: jerg@gutenzell-huerbel.de

Frau Störkle
Kasse, Steuerveranlagungen
Telefon: (07352) 9235-11
E-Mail: stoerkle@gutenzell-huerbel.de

Herr Glaser, Herr Miller
Bauhof
Telefon: (0172) 7313147
E-Mail: bauhof-gutenzell-huerbel@gmx.de

Abfallentsorgung 

Nächste Müllabfuhr: 
Montag, 08.03.2021 
  
Nächste Leerung der Papiertonne: 
Freitag, 05.03.2021 
Samstag, 03.04.2021 
  
Nächste Abfuhr gelber Sack: 
Montag, 08.03.2021 
  
Grüngutsammlung durch den Landkreis: 
Mittwoch, 24.03.2021

Mülltonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter Tel. (07351) 526471 an.

Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun?
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die Fa. Alba in 
Burgrieden unter der Tel. (0800) 2232555

Ein Altglascontainer befindet sich vor dem Grüngutplatz.

Öffnungszeiten Grüngutplatz
01. Dezember bis 28. Februar des folgenden Jahres
Samstag, 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr
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01. März bis 30. November
Mittwoch, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der Kir-
chen, Vereine und Verbände unter eigener Verantwortung 
der Einsender veröffentlicht. 

Landratsamt Biberach
Brennholz zu verkaufen 
Im Gemeindegebiet Gutenzell-Hürbel gibt es 
derzeit frische Brennholzpolter zu erwerben. 
Das Forstrevier Ochsenhausen bietet verschie-
dene Holzarten zum Verkauf an. Interessen-

tinnen und Interessenten können sich bei Claus Lukat, Re-
vierförster, unter der Telefonnummer 0173 3062582 oder der 
E-Mail-Adresse claus.lukat@biberach.de melden. 

Das Verkehrsamt informiert: 
Fahrsicherheitstraining für PKW- und Motorradfahrer: 
Termine 1. Halbjahr 2021 
Das Verkehrsamt bietet auch 2021 wieder verschiedene Fahr-
sicherheitstrainings für PKW- und Motorradfahrer an. Ange-
boten werden auch spezielle Trainings für Seniorinnen und 
Senioren. 
Das PKW-Fahrtraining dauert zirka acht Stunden und wird im 
eigenen Fahrzeug absolviert. Bei dem Training geht es in erster 
Linie darum, den Blick der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für Risikosituationen zu schärfen, um kritische Momente zu 
vermeiden. Gefahren sollen rechtzeitig erkannt werden, um 
darauf richtig und sicher zu reagieren. Das Training kostet wo-
chentags 80 Euro und samstags 85 Euro pro Teilnehmer. Der 
Landkreis Biberach fördert die Teilnahme am Sicherheitstrai-
ning. Bezuschusst werden grundsätzlich Fahranfängerinnen 
und Fahranfänger aus dem Landkreis Biberach in den ersten 
zwei Jahren nach Führerscheinerwerb. Der Eigenanteil beträgt 
dann nur noch 30 Euro. Ein Anspruch auf eine Bezuschus-
sung besteht nicht. 
Das Training für Seniorinnen und Senioren dauert zirka 4,5 
Stunden und besteht aus einem theoretischen und einem 
praktischen Teil. Die Gebühr für das Training beträgt 70 Euro. 
Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Biberach, 
die 65 Jahre oder älter sind und dieses Angebot in Anspruch 
nehmen, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Euro. 
Das Motorrad-Training dauert zirka acht Stunden. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer lernen dabei, auf wichtige Dinge zu 
achten und die Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen. 
Nach einer Theorieauffrischung geht es mit dem eigenen Mo-
torrad in die Fahrpraxis. Die Teilnahme am Fahrsicherheitstrai-
ning kostet 80 Euro. Der Landkreis Biberach fördert die Teil-
nahme an diesem Training mit einem Gutschein in Höhe von 
35 Euro. 
Alle Trainings werden von erfahrenen Trainern des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats (DVR) geleitet und finden auf dem Ver-
kehrssicherheitsplatz in Baltringen statt. 
Anmeldungen zum Fahrsicherheitstraining nimmt das Land-
ratsamt Biberach, Verkehrsamt, unter Telefon 07351 52-6333 
oder unter:  
https://www.biberach.de/landkreis/fahrsicherheitstraining.
html an. 

Die Termine: 
Samstag, 13. März 2021, PKW, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 26. März 2021, SENIOREN, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 26. März 2021, SENIOREN, Beginn 14 Uhr 
Samstag, 3. April 2021, PKW, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 14. Mai 2021, SENIOREN, Beginn 9 Uhr 
Freitag,14. Mai 2021, SENIOREN, Beginn 14 Uhr 
Samstag, 15. Mai 2021, MOTORRAD, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 21. Mai 2021, MOTORRAD, Beginn 9 Uhr 
Samstag, 22. Mai 2021, PKW, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 11. Juni 2021, PKW, Beginn 9 Uhr 
Samstag, 19. Juni 2021, MOTORRAD, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 25. Juni 2021, SENIOREN, Beginn 9 Uhr 
Freitag, 25. Juni 2021, SENIOREN, Beginn 14 Uhr 
 
 

Max-Weishaupt-Realschule 
Schulanmeldung Klasse 5 
Liebe Eltern, 
die Schulanmeldung für die Fünftklässler des Schuljahres 
2021/2022 kann in diesem Schuljahr aufgrund der besonderen 
Situation auch online  bzw. per Post/Briefeinwurf zwischen 
dem 08.03.2021 bis zum 11.03.2021 erfolgen. 
Die zwei Bescheinigungen der Grundschule (Blatt 3 und 
Blatt 4) müssen im Original abgegeben/eingeworfen/ge-
schickt werden. 
Auf unserer Homepage finden Sie alle Formulare, die Sie für 
die Schulanmeldung benötigen. Bitte laden Sie die Dokumente 
herunter und geben sie diese vollständig ausgefüllt per Mail, 
Fax oder Brief an der Schule ab. 
Eine  Kopie der Geburtsurkunde und dem Masernimpfaus-
weis ist ausreichend. 
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben oder mit dem Anmel-
debogen nicht zurechtkommen, nehmen Sie bitte telefonisch 
(07353/0832210) oder per E-Mail (sekretariat@weishaupt-rs.
bc.schule-bw.de) Kontakt mit uns auf. 
In Ausnahmefällen haben Sie die Möglichkeit zur persönli-
chen Anmeldung vom 08.03.2021 bis zum 11.03.2021. Bitte 
vereinbaren Sie mit dem Sekretariat (07353/9832210) zuvor 
telefonisch einen Termin. 
Weitere Informationen zur Max-Weishaupt-Realschule und zur 
Schulanmeldung finden Sie auf unserer Homepage. 
Wir freuen uns, Sie und euch im nächsten Schuljahr an unserer 
Max-Weishaupt-Realschule begrüßen zu dürfen! 
Regula Volk, Realschulrektorin 

Ist Ihr Personalausweis oder Ihr 
Reisepass noch gültig???

Ist Ihr Hund bei der
Gemeinde angemeldet?
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Seelsorgeeinheit
St. Scholastika
St. Urban Reinstetten
Mariä Opferung Laubach
St. Kosmas u. Damian Gutenzell
St. Alban Hürbel

Kath. Pfarramt, Sankt-Urban-Weg 3,
88416 Reinstetten Tel. 8261, Fax 2486
E-Mail: SE.StScholastika@drs.de;
Homepage: st-scholastika.drs.de

 Administrator Pfarrer Martin Ziellenbach, Schwendi 
Tel: 07353/981688 
  
Pfarramtssekretärin Hanne Degenhard  
Pfarrbüro Reinstetten Tel. 8261 
geöffnet: Mo 16.00 – 17.00 Uhr u. Do 8.30 – 9.30 Uhr 
  
Kirchliche Nachrichten für die Zeit vom 7.3. – 14.3.2021 
  
Sonntag, 7.3. – 3. Fastensonntag 
09.30 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten (Anmeldung bei 

Frau Rosi Lutz von Mittwoch bis Freitag von 18.00 
– 20.00 Uhr, Tel.: 07352/1411) 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gutenzell (Anmeldung bei 
Herrn Herbert Ackermann, von Mittwoch bis Frei-
tag von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 073524449) 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Hürbel (Anmeldung bei Frau 
Claudia Schad von Mittwoch bis Freitag jeweils 
von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 07352/938009) 

19.00 Uhr Eucharistiefeier in Laubach (Anmeldung  bei Frau 
Ulrika Bürk, Tel.: 07352/4057) 

  
Dienstag, 9.3. 
17.00 Uhr Weggottesdienst in Reinstetten (Erstkommuni-

onkinder) 
 (Anmeldung bei Frau Rosemarie Lutz, von Mitt-

woch bis Freitag von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 
07352/1411) 

  
Mittwoch, 10.3. 
19.00 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten zum Jahresge-

dächtnis von Franz Maier und Karl Walter. (An-
meldung bei Frau Rosi Lutz von Mittwoch bis 
Freitag von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 07352/1411) 

  
Donnerstag, 11.3.  
18.00 Uhr Weggottesdienst in Gutenzell (Erstkommunionkin-

der) (Anmeldung bei Herrn Herbert Ackermann, 
von Mittwoch bis Freitag von 18.00 – 20.00 Uhr, 
Tel.: 073524449) 

  
Samstag, 13.3.  
18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse in Gutenzell (Anmeldung 

bei Herrn Herbert Ackermann, von Mittwoch bis 
Freitag von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 073524449) 

18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse in Hürbel (Anmeldung 
bei Frau Claudia Schad von Mittwoch bis Freitag 
jeweils von 18.00 – 20.00 Uhr, Tel.: 07352/938009) 

  

Sonntag, 14.3. – 4. Fastensonntag (Laetare) 
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Reinstetten (Anmeldung bei 

Frau Rosi Lutz von Mittwoch bis Freitag von 18.00 
– 20.00 Uhr, Tel.: 07352/1411) 

  
Wir gedenken unserer Verstorbenen:  
Reinstetten (7.3.) 
Helmut Riedmüller (Jtg.), Frieda Riedmüller 
  
Laubach (7.3.) 
Hermann Besenfelder 
  
Reinstetten (10.3.) 
Franz Maier, Karl Walter 
  
Ministranten Reinstetten 
Sonntag, 7.3. um 9.30 Uhr: Johanna Rapp, Sophia Rapp 
Mittwoch, 10.3. um 19.00 Uhr: Antonia Laubheimer, Michael 
Laubheimer 
  
Ministranten Gutenzell 
Sonntag, 7.3. um 10.15 Uhr: Luis Huchler, Tristan Högerle 
  
Ministranten Hürbel 
Sonntag, 7.3. um 10.15 Uhr: Florian Rahneberg, Luis Bock 
  
Ministranten Laubach 
Sonntag, 7.3. um 19.00 Uhr: Sarah Maikler, Samuel Hornung, 
Leon Gams, Romy Graf 
  
Fastenzeit 
Wer diesen Weg der vierzig Tage mitgeht, 
diese Wanderung aus der Wüste in das Land der Verheißung,  
erlebt eine erfüllte Zeit. 
Es sind vierzig Tage ohne – 
ohne all das, was Leib und Seele fett macht; 
aber mehr noch sind es vierzig Tag mit – 
mit Jesus, mit Gott, dem Herrn der Zeiten.  
Die Fastenzeit sind vierzig Tage für die Ewigkeit. 
Thomas Söding, Professor für Neutestamentliche Exegese  
  
Stehende Madonna mit Kind - Gutenzell 
Die Kirche St. Kosmas und Damian in Gutenzell ist seit Ende 
Januar 2021 um ein Kunstwerk reicher. – Die Angehörigen von 
Pfarrer Augustin haben die im Besitz des Pfarrers befindliche 
Madonna mit Kind als Leihgabe der Kirchengemeinde Gu-
tenzell überlassen. 
Die Madonna wurde von Matthäus Kreniss von Eggenfelden, 
Niederbayern, um 1510 / 1520 geschaffen. Für Pfarrer Augus-
tin hatte diese Madonna mit Kind einen hohen ideellen Wert, 
deswegen fand sie nun einen würdigen Platz in der Gutenzell 
Kirche und kann dort im Ausstellungsraum im hinteren Bereich 
besichtigt werden. 
  
Impulse für Trauernde  
Die Kontaktstelle Trauer von Dekanat und Caritas lädt Trauern-
de, die um einen lieben Menschen trauern oder Anteil nehmen, 
zu Impulsen, Musik und Stille ein. 
Die Veranstaltung ist am Freitag 12. März um 17.30 Uhr in der 
Kirche St. Martin in Biberach. 
Damit die Hygienemaßnahmen zu den Coronabestimmungen 
eingehalten werden können, wird um Anmeldung gebeten. Bit-
te melden Sie sich bis 11. März bei der Kontaktstelle Trauer 
unter Tel. 07351/80 95 190 an. 
  
In der Seelsorgeeinheit St. Scholastika wird wie folgt der 
Rosenkranz gebetet: 
Montag:  13.30 Uhr in Hürbel 
Mittwoch:  17.00 Uhr in Reinstetten 
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Donnerstag:  13.30 Uhr in Laubach; 17.00 Uhr in Gutenzell 
Freitag:  13.30 Uhr in Eichen;  14.00 Uhr in Wennedach 
  
Aktuell gültige Bischöfliche Anordnungen für Gottesdiens-
te während der Corona-Pandemie:
• Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren
• der Abstand von 1,5 m zu allen Gottesdienstteilnehmern 

ist einzuhalten
• Die Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend
• Es besteht Teilnehmererfassung
• Auf Gemeindegesang ist zu verzichten.
• Die Anweisungen der Ordner sind zu beachten.

Firmung im Rückblick – von Domkapitular Scharfenecker! 
Da stehen wir in der Frühlingssonne. Sieht alles ganz nor-
mal aus. Und trotzdem war vieles anders bei den Firmungen 
in Gutenzell und Reinstetten am 20. und 21. Februar 2021. 
Sechs Gottesdienste statt zwei, leere Bänke, ausgefallene 
Festessen, von aus der Ferne angereisten Verwandten ganz 
zu schweigen. Kann man unter solchen Umständen feiern? 
Das Foto beweist es: man kann. 
Der Geist weht ohnehin, wo er will. Und dass er den jungen 
Menschen, die sich nicht abschrecken ließen, den Weg zur 
Firmung bis ans Ende zu gehen, wohl will, das lehrt uns die 
Bibel auf jeder Seite. 
Gleichgültig, ob jemand Noah, Abraham, Moses oder Lisa, 
Sara und Antonia heißt - Gott lässt sich nicht bremsen, er 
lässt sich nicht aufhalten, er kommt zu den Seinen, im frohen 
Fest und in der Pandemie, im Glück und in der Not, im Leben 
und sogar im Tod. 
So ist er nun einmal. Auf ihn können wir bauen. Und so war 
es eine Freude in Ihrer Seelsorgeeinheit das Sakrament der 
Firmung zu spenden - und dies in Eucharistiefeiern, die von 
der Konzentration der Teilnehmer lebten, von ihrem Gebet und 
ihrer Präsenz, spürbar und zum Greifen nahe war der Wunsch 
der Mitfeiernden, den Jugendlichen zur Seite zu stehen und 
für sie da zu sein. 
Hieß es das nicht weiter oben schon von Gott? Das ist eben das 
„Geheimnis des Glaubens“. Weil Gott Mensch geworden ist, kön-
nen wir‘s auch: einander Mensch sein. Und der Mensch heißt 
Mensch - Weil er irrt und weil er kämpft - Und weil er hofft und liebt 
- Weil er mitfühlt und vergibt (Herbert Grönemeyer). 
Segen in Fülle für Gutenzell und Laubach, Hürbel und Reinstetten! 
Ihr und Euer Uwe Scharfenecker
 

9 der 63 von Domkapitular Scharfenecker gefirmten Jugend-
lichen

mit den Gemeinden Erlenmoos - Erolzheim
- Gutenzell-Hürbel - Rot an der Rot - Stein-
hausen an der Rottum

Höhenweg 14, 
88430 Rot an der Rot, 
Telefon: 08395 936 9380
E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de, 
www.kirche-erolzheim-rot.de
2. Vors. des Kirchengemeinderats: Marion Hohenhorst,
Tel. 08395 2813

Wochenspruch: 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. 
Lukas 9,62 

Gottesdienste 
Freitag, 05. März 2021,  Weltgebetstag 
Die Vorbereitungsgruppen für den Weltgebetstag haben dieses 
Jahr beschlossen, wegen Corona keine Präsenzgottesdiens-
te zu feiern. Sie können den Gottesdienst um 19.00 Uhr auf 
Bibel-TV oder online unter www.weltgebetstag.de mitfeiern. 
Weitere Angebote siehe nachstehend. 
  
Sonntag, 07. März 2021, Okuli 
10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst Pfarrer Wahl  
  in der Christuskirche Rot  
  Es sind leider keine Anmeldungen mehr mög-

lich.  
  Pfarrer Wahl  
  Dekan Krack  
  
Gottesdienst in der Kirchengemeinde Ochsenhausen: 
09.30 Uhr Gottesdienst  
 im Evang. Gemeindezentrum Ochsenhausen   
  Pfarrer Schwarz 
  
Gottesdienst in der Kirchengemeinde Kirchdorf: 
10.15 Uhr Gottesdienst im Evang. Gemeindehaus Kirch-

dorf  

Veranstaltungen unter der Woche 
Mittwoch, 10.03.2021 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht - Online-Unterricht  

Hinweise und Voranzeigen 
Ansprechpartnerin für Taufen, Trauungen und Beerdigungen 
ist Frau Pfarrerin Bleher. Sie wird die Anfragen koordinieren. 
  
Vertretung im Pfarramt hat: 
Pfarrerin Margit Bleher, Referentin beim Dekan 
Nickeleshalde 20, 88400 Biberach, Tel.: 07351 / 429 2542, 
Dekanatamt.Biberach.Referentin@elkw.de 
  
Kontakt 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats: 
Marion Hohenhorst, Tel.: 08395 / 2813 
  
Aufgrund der Corona-Situation ist das Pfarramt für den Pub-
likumsverkehr bis auf
Weiteres geschlossen - wir bitten um Ihr Verständnis. Telefo-
nisch erreichen Sie das Pfarramt donnerstags von 9.00 Uhr 
- 12.00 Uhr unter der Tel.: 08395 / 936 93 80. Pfarramt.erolz-
heim-rot@elkw.de 
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Weltgebetstag 2021 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und 
machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. 2021 kommt der WGT von Frauen 
des pazifischen Inselstaats Vanuatu. Sein Motto lautet: „Wor-
auf bauen wir?“ Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes steht 
der Bibeltext aus dem Matthäusevangelium Kap. 7, 24-27. 
Felsenfester Grund für alles Handeln sollen Jesu Worte sein. 
Denn nur das Haus, das auf festem Grund steht, würden Stür-
me nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle. Dabei gilt es, 
Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes 
Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein 
festes Fundament. Unser Handeln ist entscheidend“, sa-
gen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel be-
reits verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean 
sind vom Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und 
das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst kein 
CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefähr-
den Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die 
Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück 
für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Re-
genmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. 
Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die 
tropischen Wirbelstürme werden stärker. Um dem entgegen-
zuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plas-
tikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 
und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss mit 
hohen Geldstrafen rechnen. 
Doch nicht alles im Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatu-
ischen Parlament keine einzige Frau. Frauen sollen sich „ledig-
lich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen 
und Senioren kümmern. Auf sogenannten Mamas-Märkten 
verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: 
Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. 
So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die 
Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen tradi-
tionell unterordnen müssen. 
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der WGT Frauen und Mäd-
chen weltweit, wie in diesem Jahr auf Vanuatu. Ihre Sichtwei-
sen und Probleme sollen weltweit wahrgenommen werden. 
Auch wir wollen wie die Frauen in Vanuatu ein Zeichen setzen 
für den Klimawandel. Deshalb finden Sie in dem WGT-Material, 
das in Ihrer Kirche ausliegt, ein Tütchen mit insektenfreundli-
chem Blumensamen. Ein kleiner Beitrag Lebensraum für In-
sekten zu schaffen und Artenvielfalt zu erhalten. Lassen Sie 
auch uns ein kleines Zeichen der Solidarität mit den Frauen 
auf Vanuatu setzen. 
Damit wir auch in diesem Jahr 2021, indem wir aufgrund 
der aktuellen Situation keinen WGT-Gottesdienst stattfinden 
lassen, die Projekte weltweit unterstützen können, bitten wir 
freundlichst um eine Spende. Denn jedes Jahr lassen wir uns 
begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen und neh-
men Anteil an ihren Sorgen. 
In dem „Materialpaket“ finden Sie die Liturgie, eine Post-
karte des Titelbildes mit Beschreibung, Blumensamen, ein 
Rezept und ein Opfertütchen. 
Wir freuen uns, wenn bei Ihnen Interesse für das diesjährige 
Weltgebetstagsmotto geweckt werden konnte. Bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich, dann sehen wir uns im nächsten 
Jahr am 1. Freitag im März. Das WGT-Vorbereitungsteam. 
  
Ein ökumenisches Team aus den Kirchengemeinden vor Ort 
hat mit den Gedanken und Gebeten dieser Frauen und Bildern 
aus ihrem Land einen Gottesdienst gestaltet, den Sie ebenfalls 
zu Hause mitfeiern können. Sie finden ihn am 05. März über 
die Homepage der Kirchengemeinde Oberholzheim https://

www.evkirche-oberholzheim.de und über den Youtube-Kanal 
der Kirchengemeinde Oberholzeheim  
https://www.youtube.com/channel/UCUBPUsQwUmW0O7k-
FR2--8A. 

Tennisclub Feuerstein Hürbel e.V.
Tennis-Neueinsteiger willkommen!  
Trainingsbeginn! 
Die Tennissaison 2021 steht kurz vor ihrem Beginn. 
Wer Interesse hat, in unserem Verein Tennis zu spielen bzw. 
das Tennisspielen zu erlernen, der meldet sich bitte mög-
lichst rasch bei der Vorstandschaft (mail@fels-it.de oder Tel.: 
01729499342). 
Wir bieten Training für alle Altersklassen und auf allen Niveaus-
tufen an und haben darüber hinaus für ambitionierte Spielerin-
nen und Spieler einen regen Turnier- und Mannschaftsbetrieb. 
Insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch 
für Erwachsene, bieten wir ein attraktives Lern- und Einstiegs-
programm in den Tennissport. Unverbindliche Schnupperstun-
den für Neueinsteiger aller Altersklassen sind selbstverständ-
lich immer möglich. 
Während der Saison veranstalten wir Freundschaftsspiele 
sowie vereinsinterne Fun-Events und pflegen ein geselliges 
Vereinsleben. 
Unsere Mitgliedsbeiträge sind moderat, wir freuen uns über 
neue Mitglieder! 
  
Ab sofort zum Training anmelden! 
Auch 2021 bieten wir wieder zahlreiche Traininsmöglichkei-
ten. Anmeldungen werden bis Montag, den 15.03. unter Tel.: 
01729499342 oder mail@fels-it.de entgegengenommen. 
Detailliertere Informationen zum Trainingsbetrieb erhalten alle 
Mitglieder über das vereinsinterne Newslettersystem. 
Wir wünschen allen eine tolle Tennissaison! 
Die Vorstandschaft des TCF Hürbel e.V. 

Hürbler Sportverein e.V.
www.huerbler-sv.de

Altpapiersammlung 
Die geplante und turnusmäßige Altpapiersammlung des HSV 
wird am 

Samstag, den 06.03.2021 ab 09.00 Uhr, 
durchgeführt. 
Wir bitten, das gesammelte Papier wie üblich am Straßen-
rand zur Abholung bereit zu stellen. Da wir uns auch bei der 
Sammlung an die Coronavorschriften halten müssen, kann es 
zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abholung kommen. Wir 
bitten dies zu berücksichtigen. Der HSV bedankt sich schon 
im Voraus für Ihre Unterstützung. 
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Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Viele Kundinnen und Kunden zögern im Moment damit, ihre 
notwendige medizinische Reha-Behandlung zu beantragen. 
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
rät dazu, die Reha-Maßnahmen nicht aufzuschieben, sondern 
möglichst bald zu beantragen und die Reha nach einer Bewil-
ligung auch zeitnah anzutreten. Eine zu lange hinausgezögerte 
Reha kann gesundheitliche Folgen haben. Die Rehakliniken, 
die von der DRV belegt werden, sind alle geöffnet und bieten 
maximale Sicherheit durch umfangreiche Hygienekonzep-
te. Diese beinhalten in der Regel auch systematische Coro-
na-Testungen. 
»Wir verzeichnen derzeit einen spürbaren Rückgang bei den 
Antragszahlen«, sagt Saskia Wollny, Direktorin bei der DRV 
Baden-Württemberg. Als zuständige Geschäftsführerin für den 
Bereich Reha-Management ist sie besorgt: »Die Menschen 
sind ja nicht plötzlich gesünder geworden. Sie schieben aber 
ihren Reha-Start immer weiter hinaus, weil sie Angst haben 
sich während der Reha mit Covid-19 anzustecken.« 
Die Angst ist unbegründet  
Wollny betont, dass es in den Kliniken ausgefeilte Hygiene-
konzepte gibt und dass die reibungslose medizinische und 
therapeutische Versorgung stets gewährleistet ist: »Es werden 
bei uns keine qualitativen Einschränkungen gemacht, wenn es 
um die Gesundheit von Menschen geht.« Eine optimale me-
dizinische Rehabilitation ist ein zentraler Baustein, um wieder 
aktiv am Leben teilzunehmen. Die langfristigen Folgen eines 
Verzichts auf eine Reha-Maßnahme nach einem operativen 
Eingriff oder bei einer chronischen Erkrankung können hin-
gegen gravierend sein. 
Mit einer auf die individuellen Gesundheitsprobleme abge-
stimmten medizinischen Reha macht der Rentenversiche-
rungsträger die Patientinnen und Patienten wieder fit fürs 
Berufsleben. Außerdem unterstützt die DRV Baden-Württem-
berg Modellprojekte in Rehakliniken, die die Rehabilitanden 
mit spezifischen Therapiebausteinen gezielt auf die Zeit nach 
der Reha unter Corona-Bedingungen vorbereiten. 
Wer sich rund um die Rehabilitation in Corona-Zeiten infor-
mieren möchte, findet unter www.deutsche-rentenversiche-
rung-bw.de einen Frage- und Antwort-Katalog. Über die On-
line-Dienste ebenfalls auf der Homepage der DRV können 
Interessierte bequem von zu Hause aus auch einen Reha-An-
trag stellen. 
Weitere Informationen können Sie auf unserer Internetseite un-
ter http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abrufen. 

Caritas Biberach-Saulgau 
Steht Ihre Wohnung leer? 
Wir suchen in der Caritas-Region Biberach-Saulgau im Rah-
men der kirchlichen Wohnrauminitiative „TürÖFFNER“ für un-
sere Klienten Wohnraum zur Miete. 
Wenn Sie vermietbaren Wohnraum haben, der zur Zeit leer 
steht und den Sie aus unterschiedlichen Gründen aktuell ei-
gentlich nicht vermieten möchten, dann sollten Sie Kontakt 
mit uns aufnehmen! 
Wir bieten Ihnen als Eigentümer einer Wohnung umfangrei-
che Serviceleistungen an, damit Ihr nächstes Mietverhältnis 
garantiert reibungslos verläuft. 
Dazu gehören 

- Information und Service zu allen Fragen der Vermietung 
-  professionelle Mieterauswahl inklusive Sozialbetreuung 

der Mieter 
-  kontinuierliche Wohnungsbegleitung zur Sicherstellung 

einer guten Wohnkultur 
-  ein kompetenter Ansprechpartner sowohl für Vermieter als 

auch Mieter 
- sichere Mietverträge auf Zeit 
- professionelle Wohnungsverwaltung 
Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns! 
Übrigens: seit dem Start der Wohnrauminitiative „TürÖFF-
NER“ im Oktober 2019 konnten wir bereits 20 Mietverhält-
nisse vermitteln! 
Geben Sie Menschen ein Zuhause - werden auch Sie Tür-
ÖFFNER! 
Ihr Ansprechpartner: 
Robert Talaj, Caritas Biberach-Saulgau 
Saulgauer Str. 51, 88400 Biberach 
Tel. 0 73 51 / 3 49 51 - 209 
Mobil 01 72 / 6 43 84 70 
talaj.r@caritas-biberach-saulgau.de 
www.türöffner-bcs.de 
Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen 
Für Wohnungssuchende: auf unserer Homepage finden 
Sie aktuelle Wohnungsangebote!
 

Christliche Gemeinde Erolzheim e.V. 
Gottes Wort für diese Woche. 
„Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren (oder 
danach leben)“ (Lukasevangelium, Kap. 11, Vers 28). 
Die Kapitel zehn und elf bei Lukas sind sehr lehrreiche Pas-
sagen. Jesus sprach hier zu Menschen, denen familiäre Be-
ziehungen äußerst wichtig waren. Die Abstammungslinie der 
Juden galt als wichtige Garantie dafür, zu Gottes auserwähltem 
Volk zu gehören. Der Wert eines Mannes beruhte auf seinen 
Vorfahren, der Wert einer Frau auf den Söhnen, die sie zur 
Welt brachte. Unter Jesu Zuhörern war eine Frau, die begeis-
tert diese Tatsache mit dem Ausruf:“ Glückselig der Leib, der 
Dich getragen, und die Brüste, die Du gesogen hast!“ zum 
Ausdruck brachte.  
Die Antwort von Jesus ist von größter Bedeutung. Er bestritt 
nicht, dass Maria, Seine Mutter, glückselig ist, sondern Er ging 
noch darüber hinaus, indem Er sagte, dass es noch wichti-
ger sei, das Wort Gottes zu hören, zu bewahren und da-
nach zu leben.  Diese Antwort von Jesus bedeutet, dass der 
Gehorsam eines Menschen gegenüber Gott wichtiger ist, als 
sein Platz im Familienstammbaum. Beständiger Gehorsam ist 
wichtiger als die Ehre, einen angesehenen Sohn zu haben. So-
gar Maria wurde durch den Glauben an Christus und in Seiner 
Nachfolge glückseliger als durch die Tatsache, dass sie Seine 
Mutter war. Natürliche Beziehungen sind nicht so wichtig wie 
geistliche, denn diese bestehen ewig. 
Jesus lädt uns hier ein, täglich in Gottes Wort, der Bibel, zu 
lesen, es anzunehmen und im täglichen Leben umzusetzen. 
Gottes Wort legt im Menschen alles offen, überführt und ver-
ändert. Bitten Sie den Heiligen Geist, dass Er Ihnen dieses 
Wort aufschließt und verständlich macht. 
Lesen Sie dazu bitte nochmals die Kapitel zehn und elf bei 
Lukas. 
Am Sonntag, dem 7.3.2021 findet wieder unser ONLINE-Got-
tesdienst statt, zu dem wir Sie ganz herzlich einladen. Beginn 
Kinderangebot um 9.30 Uhr, der Gottesdienst beginnt um 
10.00 Uhr. Schauen Sie einfach mal rein! 
Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie die Christl. Gemeinde Erolzheim. 
Den Link zum Gottesdienst und mehr Infos über uns finden 
Sie unter www.cg-erolzheim.de. 
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vhs illertal 
VHS Aktuell: Alle Kurse sind bis 6. März ausgesetzt! 
Sollten sich Änderungen der Kursdurchführungen ergeben, 
wird unsere Homepage täglich aktualisiert -momentan 
sind leider keine Präsenzkurse möglich.  Lt. Landesregie-
rung sind alle Kurse bis 6.März gesperrt. Wir hoffen auf die 
Öffnung, bzw. teilweise Öffnung im März, mit Hygieneplänen 
- auf der Homepage und im Mitteilungsblatt werden wir Sie 
immer zeitnah über die aktuelle Lage, Kursdurchführungen, 
Hygienepläne und sonstg. Veränderungen informieren. 
Das Semesterprogrammheft wurde schon im Januar er-
stellt - es war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, das 
keine Kurse ab 1. März stattfinden dürfen - wir bitten um 
Verständnis! 
Adelinde Wohlhüter 
Geschäftsleitung Vhs Illertal 

Baumfällarbeiten entlang der Iller 
Vorarbeiten für die genehmigten Fischaufstiegsanlagen 
an den Illerschwellen Ober- und Unterbalzheim beginnen 
Die Wehranlagen der Iller bei Ober- und Unterbalzheim 
werden für Fische und andere Wasserlebewesen durch-
gängig gemacht. Bauarbeiten zu Fischaufstiegsanlagen 
beginnen im Juni, die notwendigen Baumfällarbeiten star-
ten bereits jetzt. Zeitweilige Behinderungen entlang des 
Uferwegs sind möglich.  
Die Iller ist auf Höhe von Ober- und Unterbalzheim derzeit 
nicht für Fische und andere Gewässerlebewesen passierbar. 
Im Rahmen des länderübergreifenden Projektes „AGILE IL-
LER“ wird diese aquatische Durchgängigkeit an den Schwel-
len Ober- und Unterbalzheim bei Flusskilometer 27+100 und 
25+200 wiederhergestellt. 
An beiden Schwellen werden naturnahe Fischaufstiegsanlagen 
auf der rechten Uferseite errichtet. Der für die Durchführung des 
Vorhabens zuständige Landesbetrieb Gewässer beim Regie-
rungspräsidium Tübingen hat hierzu nun die wasserrechtlichen 
Genehmigungen vom Landratsamt Neu-Ulm erhalten. 
Mit den Bauarbeiten soll im Juni dieses Jahres begonnen werden. 
Bereits jetzt sind vorbereitende Baumfällarbeiten notwendig. Der 
Landesbetrieb Gewässer führt die Arbeiten durch, naturschutz-
rechtlich erfolgt eine ökologische Baubegleitung. Während der 
Baumfällungen kann es bis Ende März zu zeitweiligen Behinde-
rungen vor allem entlang des rechtsseitigen Uferweges kommen. 
  
Hintergrundinformation: 
Die Fischaufstiegsanlagen werden an den Wehren, parallel 
zu den vorhandenen Bauwerken errichtet. Die Fischaufstie-
ge werden in Kombination von technischen und naturnahen 
Bauwerksabschnitten ausgeführt. Die Einlaufbauwerke wer-
den etwa 100 Meter oberhalb der Wehre angeordnet, darauf 
folgt ein naturnaher Bachlauf und ein naturnahes Raugerinne. 
Daran schließt sich ein Schlitzpass und der Mündungsbereich 
wenige Meter unterhalb der Wehranlagen an. 
Die Fischaufstiegsanlage am Wehr Unterbalzheim bei Flusski-
lometer 25+200 überwindet einen Höhenunterschied von über 
fünf Meter, hat eine Gesamtlänge von rund 400 Meter und wird 
mit einem Betriebsabfluss von 1 m³/s beschickt. 
Der Fischaufstieg am Wehr Oberbalzheim bei Flusskilometer 
27+100 überwindet einen Höhenunterschied von über vier 
Meter, hat eine Gesamtlänge von 335 Meter und ebenfalls 
einen Betriebsabfluss von 1 m³/s. 
Mit Fertigstellung dieser beiden Fischaufstiegsanlagen wird 
die Iller von der Mündung in die Donau bis zur Illerschwelle 
Altenstadt ökologisch durchgängig sein. Die Gesamtkosten 
für beide Anlagen betragen 5,7 Mio. Euro und werden ent-
sprechend des Staatsvertrages zum Arbeitsprogramm „AGI-
LE ILLER“ jeweils hälftig von den Ländern Bayern und Ba-
den-Württemberg getragen. 

Kreishandwerkerschaft Biberach 
Virtuelle Infoveranstaltung zu Meister- und Weiterbildungs-
kursen  
Die Kreishandwerkerschaft Biberach bietet am Dienstag, 9. März 
um 17:30 Uhr eine virtuelle Informationsveranstaltung zu Meister- 
und Weiterbildungskursen an. Interessierte erhalten individuelle 
Beratung und Unterstützung sowie Infos über Anforderungen, 
Zulassungsvoraussetzungen und Fördermaßnahmen. Diese Ver-
anstaltung findet online mit GoToMeeting statt. 
Mit Beginn September 2021 besteht noch die Möglichkeit an den 
Vorbereitungslehrgängen Teil I und II zum Meister im Feinwerk-
mechaniker-Handwerk und Metallbauer-Handwerk sowie an den 
allgemeinen Teilen III und IV für alle Handwerksberufe teilzuneh-
men. Diese Lehrgänge können auch mit Abschluss „geprüfte/r 
Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HwO) und 
Ausbildereignung“ abgeschlossen werden. 
Neu: Meisterkurse Feinwerkmechaniker, Metallbauer sowie 
Teil III und IV sind in Teilzeit und in Vollzeit möglich! 
Ebenfalls neu ist auch die Fortbildung zum KFZ-Servicetechniker 
in Biberach – diese Fortbildung kann auf Antrag als Teil I der Meis-
terprüfung im KFZ-Techniker-Handwerk angerechnet werden. 
Eine Anmeldung bei u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.
de ist bis 09.03.2021 erforderlich. Die Teilnehmer erhalten nach 
Eingang der Anmeldung den Zugang in die digitale Lernplatt-
form per Email. 
Persönliche Terminvereinbarungen und Informationen bei der 
Kreishandwerkerschaft Biberach, Prinz-Eugen-Weg 17, Tele-
fon 07351 / 5092-33, u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.
de oder www@kreishandwerkerschaft-bc.de 

Wenn der Fernseher 
das ganze Haus unterhält 
Schwerhörigkeit – ein schleichender Prozess  
Der Fernseher und das Radio werden immer lauter gestellt, 
Unterhaltungen kann man kaum noch folgen und in Gesprä-
chen muss man ständig nachfragen – jeder erlebt früher oder 
später eine Form der Hörminderung. 
In Baden-Württemberg zählte die AOK im Jahr 2019 rund 
250.000 Menschen, die wegen einer Hörschwäche behandelt 
wurden. Davon haben 34.890 ein Hörgerät verordnet bekom-
men. Im Landkreis Biberach haben von den 5.313 Betroffenen 
750 eine Hörhilfe erhalten. Die Zahl der Betroffenen steigt mit 
zunehmendem Alter deutlich an: Erst bei den 55- bis 59-Jäh-
rigen wird die Hörschwäche zum weiter verbreiteten Prob-
lem. 5,7 Prozent der Versicherten müssen deshalb behandelt 
werden. Danach steigen die Zahlen kontinuierlich an. In der 
Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen steigt die Zahl der Be-
troffenen auf 10,2 Prozent, bei den 80- bis 85-Jährigen sind 
20,5 Prozent in Behandlung und bei den über 85-Jährigen 
24,2 Prozent der Versicherten. 
Anfangs merken die Betroffenen selbst oft gar nicht, dass ihr 
Hörsinn nicht mehr zu 100 Prozent funktioniert. „Zu Beginn 
können Schwerhörige der Kommunikation mit einer Person 
noch gut folgen. Doch kommen Hintergrundgeräusche dazu 
oder reden viele Menschen durcheinander, haben sie zuneh-
mend Probleme, sich am Gespräch zu beteiligen“, sagt Dr. 
Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach. 
Gespräche in Gruppen und am Telefon empfinden Betroffene 
häufig als anstrengend. 
Da eine Schwerhörigkeit ab dem mittleren Lebensalter oft 
schleichend und lange unbemerkt einsetzt, wird die Verände-
rung von Betroffenen oft ignoriert und heruntergespielt. „Je 
früher eine Hörminderung jedoch erkannt und behandelt wird, 
desto eher kann ein Fortschreiten verhindert werden“, so die 
AOK-Geschäftsführerin. Ohne Hilfe dagegen verschlechtert 
sich das Hören weiter. Soziale Isolation und Depressionen sind 
mögliche Folgen. Dennoch weigern sich viele, Hilfe anzuneh-
men. „Auch wenn es für Angehörige schwierig ist, sollten sie 
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verständnisvoll bleiben. Bieten Sie an, sich gemeinsam bei 
einem Hörakustiker über die Versorgungsmöglichkeiten einer 
Schwerhörigkeit zu informieren“, rät Sabine Schwenk. „Eine 
Hörhilfe gibt ein bedeutendes Maß an Lebensqualität zurück.“

Agentur für Arbeit 
„Gut (berufs-)beraten!“ 
Für Schulabsolventen ist berufliche Orientierung das A und 
O bei der Berufswahl. Doch derzeit findet Berufsberatung 
und -orientierung oft nicht wie gewohnt in den Schulen und 
bei Veranstaltungen statt. Zudem können Betriebe die für die 
Praxiserfahrung so wichtigen Praktika wenn überhaupt nur 
eingeschränkt anbieten. Darum initiiert die Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit Ulm unter dem Namen „Gut (berufs-)
beraten!“ eine Online-Veranstaltungsreihe für Schulabsolven-
ten, deren Eltern und alle am Thema Interessierten, um die 
aktuellen Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung vorzu-
stellen. Die Informationsveranstaltung findet zum ersten Mal 
am Donnerstag, den 18. März statt und wiederholt sich an-
schließend im zweiwöchigen Rhythmus. Jeweils von 17 bis 18 
Uhr können sich dann Interessenten zur Teilnahme über eine 
Online-Konferenzplattform einwählen, zuhören und Fragen 
stellen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch über die regionale 
Berufsberatungshotline unter 0731 160-777 oder direkt per 
Mail an Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de. Mit der Anmeldebestä-
tigung werden die Einwahldaten und technische Informatio-
nen mitgeteilt. Wie gewohnt ist die Veranstaltung kostenfrei.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Lastschrifteinzug 
für Abonnenten

Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, 
bitte beachten Sie, dass Mitte März der Abonnementbetrag 

Ihres Gemeindeblatts für 2021 abgerechnet wird. 

Vielen Dank. 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne melden:

07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Gutenzell-Hürbel
Kirchberger Straße 8, 88484 Gutenzell-Hürbel
Telefon (07352) 9235-0, Fax (07352) 9235-22

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 82 22-0, Telefax (07154) 82 22-15

Verantwortlich
für den amtlichen Textteil:
Bürgermeisterin Wieland oder ihr Stellvertreter

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Tobias Pearman, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenanberatung: Telefon (07154) 82 22-0
Fax (07154) 82 22-15
Anzeigenschluss: Dienstag, 10.00 Uhr
Erscheint wöchentlich freitags.
Bezugsgebühr Jahresabo 27,90 Euro.

Langenenslingen

Unlingen

Ummendorf
Ochsenhausen

Rot an der Rot

Tannheim

Erolzheim

Gutenzell
Hürbel

Kirchberg a. d. Iller

Dettingen a. d. Iller

Schwendi

Achstetten

Warthausen

Seit mehr als 60 Jahren 
ein loyaler Partner der Kommunen.

Anzeigenkombi

Profitieren Sie von einem 
unschlagbar günstigen 

Kombinationsrabatt!

Biberach

Sprechen Sie mit 

Ihrer Werbung jetzt 

ganz gezielt mehr als 

20.000 Haushalte im 

Kreis Biberach an!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG
Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-72

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Bad Buchau

Hochdorf

Oberstadion



Amtsblatt der Gemeinde Gutenzell-Hürbel Nummer 9

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

www.britsch.com

Bad Schussenried
georgBritsch

Restaurierungsfachtage
virtuell

Spannende und unterhaltsame Infos zur  
Möbelrestaurierung auf britsch.com

10% auf Holzpflegeprodukte

Kostenloses Restaurierungs-Angebot

Kostenlose Abholung und Lieferung  
bei Auftragserteilung

 8.–12. März’21 

WAHLANZEIGEN/PARTEIENGESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

www.britsch.com

Bad Schussenried
georgBritsch

Restaurierungsfachtage
virtuell

Spannende und unterhaltsame Infos zur  
Möbelrestaurierung auf britsch.com

10% auf Holzpflegeprodukte

Kostenloses Restaurierungs-Angebot

Kostenlose Abholung und Lieferung  
bei Auftragserteilung

 8.–12. März’21 

WAHLANZEIGEN/PARTEIENGESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!


